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A N T R A G  2   - Änderungen – Ergänzungen- BVRP Ordnungen 
 
 
§ 4 BVRP- SO  
 
§ 4 Spielgemeinschaften 
 
4.1 Eine Spielgemeinschaft ist der Zusammenschluss der B
oder mehr Mitgliedsvereinen des BVRP. Jede/r Spieler/in in d
der Vereine sein, die eine SG bilden. 
 
4.2 Spielgemeinschaften werden auf Antrag der Vereine 
genehmigt. Dem Antrag ist eine Stellungnahme des be
beizufügen. 
 
4.3 Die SG kann zum Spielbetrieb nur zugelassen werden, w

a) eine schriftliche Vereinbarung zwischen den bet
worden ist, die den Beginn der SG und Regelungen ü
der in den einzelnen Ligen zum Zeitpunkt der 
enthalten muss und 

b) sie bis zum 15. Mai beantragt worden ist. 
c) die die SG bildenden Vereine ihre gesamten män

Spieler/innen der Basketballabteilungen in die SG ein
 
4.4 Die Vereine haften für Verbindlichkeiten der SG gesam
einer SG ist nur zum 31. Mai zulässig und nur dann, wen
Vizepräsident II bis zum 15. Mai angekündigt worden ist. 
 
4.5 Für Spielgemeinschaften gelten die Vorschriften über Ver
 
 
Begründung: 
Anpassung des Termins für die Beantragung einer Spielge
Termin für die Mannschaftsmeldung (Abgabe Vereinsmeldebo
Durch die Verschiebung um zwei Wochen, haben die 
Meldetermin noch die Möglichkeit eine Spielgemeinschaft ein
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